
ZUSATZBLATT – Information zu Anlage 2 

 

 

Einbürgerungsantrag  

 

➢ grundsätzlich 8 Jahre rechtmäßiger Aufenthalt 

➢ eigener Antrag ab 16 Jahren notwendig + Unterschrift + Loyalitätserklärung 

➢ bei Minderjährigen (Kinder unter 16 Jahren): Unterschrift der 

Erziehungsberechtigten im Antragsformular oder Einverständniserklärung 

 

Einbürgerungsunterlagen – Anlage 2 (Stand 11.11.2022): 

➔ erforderliche Unterlagen bei einem rechtmäßigen Aufenthalt von 8 

Jahren 

 

Bei einer verkürzten erforderlichen Aufenthaltszeit sind folgende Unterlagen 

zusätzlich zu den Unterlagen aus Anlage 2 einzureichen: 

➢ bei 7-jährigem Aufenthalt (§ 10 Abs. 3 S. 1): Zertifikat Integrationskurs 

(Bescheinigung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)  

➢ bei 6-jährigem Aufenthalt: (§ 10 Abs. 3 S.2): B2 oder sonstige besondere 

Integrationsnachweise (z.B. ehrenamtliche Tätigkeiten)  

 

 

 


